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Beschlussvorlage 
Ö/0569/XV.WP 

 

 G E M E I N D E  G A U T I N G  
 XV. Wahlperiode 2020 - 2026 

 

Geschäftsbereich / Fachbereich 

Geschäftsleitung 

Az.: GL-0260 

Sachbearbeiter 

Herr Groth 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Gemeinderat 12.12.2023 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Änderung der Geschäftsordnung; hier: Spendenannahme 

 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Beschluss vom 14.11.2023 (Beschlussnummer 0638) hat der Haupt- und Finanzausschuss ein-
stimmig beschlossen, die Verwaltung zu beauftragen, eine Geschäftsordnungsänderung dem Ge-
meinderat zur Abstimmung vorzulegen, mit der die Erste Bürgermeisterin ermächtigt wird, zuguns-
ten der Gemeinde Gauting sowie der von ihr verwalteten Haerlin’sche und Ludwig und Marie There-
se-Sozialstiftung bei Geldspenden, Geldzuwendungen und Schenkungen (Geldbeträge) von bis zu 
1.000 € die Annahme zu erklären.  
 
Im Beschlussvollzug ergeht folgender Beschlussvorschlag: 
 

1. Finanzielle Auswirkungen 
 

NEIN x (damit sind die Angaben beendet)  

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage Ö/0569/XV.WP. 

 
2. Der Gemeinderat beschließt die Geschäftsordnung der XV. Wahlperiode des Gemeinderats 

Gauting in der letztgültigen Fassung vom 23.11.2021 zu ändern, indem in § 13 Abs. 2 eine Zif-
fer 2.7 wie folgt angefügt wird: 
 
§ 13 Einzelne Aufgaben 
 
(2) Zu den Aufgaben der Ersten Bürgermeisterin gehören insbesondere auch: 
 
2. in allen Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen für die Gemeinde: 
 
2.7 Die Erklärung der Annahme von Geldspenden, Geldzuwendungen und Schenkungen 
(Geldbeträge) an die Gemeinde Gauting sowie die Haerlin’sche und Ludwig und Marie Therese-
Sozialstiftung bis zu einer Höhe von 1.000 €. 

 
 
 
 
Gauting, 06.12.2023 
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